
Ablauf zur Durchführung einer Einzeltherapie 

auf Rezept in der Unterrichtszeit 

durch externe TherapeutInnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulbegleitung/Einzelfallhilfe/IntegrationshelferIn 
 

Für manche SchülerIn ist eine 1:1-Unterstützung notwendig 

• wenn sie einen besonders hohen Pflegeaufwand haben 

• wenn sie oft weglaufen 

Bitte besprechen Sie dies im Aufnahme-Gespräch! Warten Sie mit der Beantragung, bis Sie 

mit der zuständigen Klassenleitung gesprochen haben.  

Wenn alle mit der Beantragung einer Schulbegleitung einverstanden sind, dann… 

• stellen Sie einen Antrag bei dem zuständigen Sozialamt oder Amt für 

Eingliederungshilfe 

• wenden Sie sich an einen Arbeitgeber für Schulbegleitungen 

Dann geht erst einmal alles seinen Gang in den Behörden. 

Wenn es eine Kostenzusage gibt, dann sucht der ausgesuchte Arbeitgeber jemanden, der 

das dann macht.  

Ein/e SchülerIn ist/kommt neu 
in die Wendlandschule. Nach 

einer Beobachtungs/- und 
Eingewöhnungsphase wird ein 

Förderplan mit Förderzielen 
erstellt. 

Der Förderplan wird mit den 
Erziehungsberechtigten 

besprochen. Förderziele und 
Fördermaßnahmen im 

Unterricht werden 
hervorgehoben. 

Bedarf an externer Therapie 
(Logo, Ergo, Physio) wird 

vermutet. Eltern kümmern sich 
um Arztbesuch und Rezept. 

Klassenteam kümmert sich um 
Platz bei einer Kooperations-

Praxis im Haus.

Therapie wird für einen 
verabredeten Zeitraum (z.B. 

halbes/max. 1 Jahr) in der 
Unterrichtszeit durchgeführt. 

Es ist sinnvoll, dass die 
Erziehungsberechtigten eine 
Schweigepflichtsentbindung 
geben für Therapeut/in und 

Schule.

Am Ende des Zeitraums wird in 
einem runden Tisch mit Praxis, 

Erziehungsberechtigten und 
Klassenteam die Dauer der 
Therapiepause festgelegt. 

Dauer der Therapiepause kann 
= 0 sein, wenn es sinnvoller ist! 


